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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1784/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich     4 
Fachbereich             7/1 
Bearbeitet von:         Ulrich Thümmler 

Datum 
14.02.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bezirksausschuss VI-Eiserfeld 11.03.2002 

Bauausschuss 18.03.2002 

Haupt- und Finanzausschuss 10.04.2002 

Rat 24.04.2002 

Betreff: 

Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 
319 „Gewerbegebiet Eiserntalstraße / Hüttenweiher“ im Stadtteil Eiserfeld; 
hier: 
1. Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
2. Beschluss der Veränderungssperre gem. § 16 Abs. 1 BauGB als Satzung 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gemäß § 16 Abs. 1 BauGB die Verände-
rungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 319 "Gewerbegebiet Eiserntal-
straße / Hüttenweiher" laut Anlage 2 zur Vorlage als Satzung. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
... 
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Finanzielle Auswirkungen 
  ja X nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: 2  




